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Vorwort 

In den 60er Jahren begannen die ersten kontinentaleuropäischen Staaten ihre 
IPR-Vorschriften  der „ersten Stunde" zu reformieren.  Auch in Italien wurde 
bereits in dieser Zeit ein erster Entwurf zur Neufassung der bisherigen kollisi-
onsrechtlichen Bestimmungen des codice civile ausgearbeitet. Erst nach einem 
zweiten Entwurf sind diese Reformbemühungen in den 80er Jahren verstärkt 
worden und endeten schließlich im neuen italienischen IPR-Gesetz von 1995. 
Das Gesetz bietet als eine der jüngsten umfassende IPR-Gesamtkodifikation 
Europas ein anschauliches Beispiel für die neueste Entwicklung des internatio-
nalen Privat- und Verfahrensrechts. 

Eine der wesentlichen Anforderungen  an nationale Regelungen dieser 
Rechtsgebiete liegt in deren Anpassung an bestehendes staatsvertragliches 
Recht. Infolge der zunehmenden Internationalisierung des Rechts durch multi-
laterale Abkommen insbesondere im Rahmen der Haager Konventionen und 
der Europäischen Union hat auch der italienische Gesetzgeber diesem Bedürf-
nis Rechnung getragen. Vor allem die sog. besonderen Hinweisnormen des 
italienischen IPR-Gesetzes tragen nicht nur zum Gleichlauf von nationalem und 
internationalem Recht bei, sondern machen diesen auch für den Rechtsanwen-
der transparent. 

Die folgende Arbeit bietet einführend eine Übersicht zur Entstehung, Grund-
struktur und zum Anwendungsbereich des italienischen IPR-Gesetzes (Kapitel  I 
und II). 

Ihr Schwerpunkt liegt in einer Darstellung des Verhältnisses von nationalem 
und internationalem Recht und der Formen der Koordinierung und Harmonisie-
rung dieser beiden Rechtsbereiche durch das italienische IPR-Gesetz. Dabei 
wird dieses Verhältnis allgemein skizziert (Kapitel  III)  und im Anschluss daran 
werden vor allem die besonder«! Hinweisnormen des Gesetzes ausführlich 
untersucht {Kapitel  IV).  Kapitel  V  behandelt die Vorschriften  des internationa-
len Verfahrensrechts,  die sich in weiten Teilen an das Europäische Gerichts-
stands- und Vollstreckungsübereinkommen von 1968 (EuGVÜ) - nunmehr 
EuGVO - anlehnen; zudem werden Kollisionsnormen besprochen, die eben-
falls bewusst staatsvertragliches Recht übernehmen oder von diesem abwei-
chen. 

Abschließend wird in Kapitel  VI  die Frage der Auslegung von Staatsverträ-
gen und an diese angelehnten nationalen Vorschriften  sowie insbesondere der 
Auslegungskompetenz des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) erörtert. 
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Infolge der erweiterten Anwendung der EuGVO und des Römischen Vertrags-
rechtsabkommens von 1980 (EVÜ) durch die besonderen Hinweisnormen des 
italienischen IPR-Gesetzes gilt es zu klären, ob sich die Zuständigkeit des 
EuGH auch auf Fälle erstreckt, in denen im Ausgangsrechtsstreit staatsvertrag-
liches Recht nur kraft  nationaler Gesetzgebung zur Anwendung kommt. Ein 
ähnliches Problem besteht auch im deutschen Recht infolge der umstrittenen 
Umsetzung des EVÜ in das deutsche EGBGB. 

Die Dissertation lag der Universität Regensburg zum Wintersemester 2000 / 
2001 vor. Danach erschienene Literatur und neue Entwicklungen des IPR und 
IZPR wurden bis Herbst 2003 berücksichtigt. 

Mein Dank gilt an erster Stelle meinem Doktorvater, Herrn Professor  Dr. Dr. 
multi. Dieter  Henrich,  für die Freiheit bei der Gestaltung der Arbeit und deren 
jederzeit freundliche Begleitung. 

Herrn Professor  Dr. Andreas  Spickhoff  danke ich für die zügige Erstellung 
des Zweitgutachtens. 

Mein Dank gilt auch Herrn Professor Dr. Alessio Zaccaria  (Verona) für die 
Möglichkeit eines Forschungs- und Lehraufenthaltes an der Universität von 
Verona. 

Weiter möchte ich mich bei allen bedanken, die die Arbeit in ihrer 
Entstehung begleitet und mich dabei auf vielfaltige Weise unterstützt haben, 
insbesondere Christoph  Kuntz  (Nürnberg) und Stephan Wagner  (Hamburg) 
sowie Regine  Wolf  (Regensburg) für die Mühe des Korrekturlesens. Mein 
besonderer Dank gilt Kerstin  Gonda (München), die mir in der Entstehungs-
phase dieser Arbeit fortlaufend  zur Seite gestanden und für diese so manche 
Entbehrung auf sich genommen hat. 

München, Dezember 2003 Stefan  Krätschmer 
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Kapitel  Γ 

Die Reform des internationalen Privatrechts in Italien: 
Entstehung und Grundstruktur des italienischen 

IPR-Gesetzes 

Dem Vorbild anderer europäischer Länder1 folgend hat im Jahre 1995 auch 
Italien sein internationales Privatrecht durch das Gesetz Nr. 218 vom 31. Mai 
1995 über die „Reform des italienischen Systems des Internationalen Privat-
rechts"2 (im Folgenden: IPRG) reformiert.  Nachdem bereits ein Jahr zuvor im 
Rahmen der allgemeinen Schiedsrechtsreform  (Artt. 806 - 840 c. p. c.) das 
internationale Schiedsrecht (Artt. 832 - 840 c. p. c.) novelliert wurde3, hat in 
Italien mit dem neuen IPR-Gesetz ein langer Reformweg im Bereich des inter-
nationalen Privatrechts vorläufig sein Ende gefunden. 

Sofern die Fußnoten auf eine andere Fußnote der Arbeit verweisen, wird dies 
durch kursive  Schreibweise  angezeigt. 

1 Im Rahmen der Vorarbeiten zum IPRG beschäftigte man sich ausführlich mit den 
zwischen den Jahren 1963 und 1987 erlassenen IPR-Gesetzen in Europa (siehe § 2 V.). 

Das italienische IPRG orientierte sich dabei in erheblichem Maße am schweizeri-
schen IPRG von 1987 (s. a. § 2 V., Fn. 71). Zu beachten ist in jüngster Zeit zudem das 
rumänische IPRG von 1992 sowie die „Restkodifikation" des außervertraglichen 
Schuldrechts und Sachenrechts in Deutschland von 1999; zu letzterer siehe das „Gesetz 
zum Internationalen Privatrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse und für 
Sachen" vom 21. 5. 1999, in BGBl. 1999 II, S. 1026 und die Aufsätze von Spickhoff,\  in 
NJW 1999, S. 2209 - 2215 und S. Lorenz,  ebenda, S. 2215 - 2218 sowie Wagner,  in 
IPRax 1999, S. 210 - 212 zum Gesetzgebungsverfahren.  Zu den neuen Vorschriften  des 
deutschen internationalen Deliktsrechts siehe § 17 III. 2. b), bei Fn.  211 und die umfas-
sende Kommentierung in Staudinger,  Art. 38-42, 14. Auflage, 2001. 

Auch in Liechtenstein ist inzwischen eine Gesamtkodifikation des IPR verabschiedet 
worden (IPRG von 1996 und internationales Gesellschaftsrecht von 1997); das liechten-
steinische IPRG lehnt sich jedoch in weiten Teilen an das österreichische IPRG von 
1978 an. In den Niederlanden wird seit Längerem eine umfassende Kodifizierung des 
IPR vorbereitet; in dieser sollen die bisherigen spezialgesetzlichen IPR-Regelungen 
zusammengefasst und harmonisiert werden (siehe Kramer,  in IPRax 2002, S. 537 f.). 

Zu den europäischen IPR-Regelungen und ihren Quellen siehe im Einzelnen im 
Anhang L 

2 Legge 31.5. 1995, n. 218: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 
privato, in Gazz. Uff. 3. 6. 1995, n. 128 (supplemento ordinario n. 68). 

3 Legge 5. 1. 1994, n. 25: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina 
dell'arbitrato internazionale; siehe dazu § 5 III. 1. 
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§ 1 Die Entstehungsgeschichte des IPRG 

Das am 1. 9. 19954 in Kraft  getretene italienische IPRG hat die bis dahin 
grundlegenden Bestimmungen des internationalen Privatrechts, die Artt. 17 -
31 der disposizioni sulla legge in generale (im Folgenden: disp. prel. für 
„disposizioni preliminari") des codice civile (im Folgenden c. c.)5 aus dem 
Jahre 19426, ersetzt7. Die bisherigen Regelungen gingen in ihrer Substanz noch 
auf Mancinis Kodifikation von 1865 zurück8. 

Maßgebliche Vorarbeiten für das Gesetz leistete vor allem Edoardo Vitta 
(1913 - 1988)9, der 1968 seinen ersten Reformvorschlag  veröffentlicht  hat . 
Im Jahre 1982 wurde er vom Justizministerium offiziell  beauftragt 11, einen 
neuen Gesetzesentwurf auszuarbeiten, der im Jahre 1984 vorgelegt wurde12. 

Diese überarbeitete Fassung wurde Gegenstand einer internationalen Tagung 
des Consiglio nazionale del notariato (Nationale Notariatskammer) am 1. und 

4 Im Einzelnen zum zeitlichen Anwendungsbereich des IPRG siehe § 6 und 
insbesondere § 6 I. zum späteren Inkrafttreten  des vierten Titels. 

5 Zu einer deutschen Übersetzung siehe Bauer  u. ac. c., S. 47-53. 
6 Genau genommen wurden die disposizioni preliminari zusammen mit dem ersten 

Buch des codice civile bereits am 12. 12. 1938 erlassen (regio decreto, η. 1852) und 
traten am 1. 7. 1939 in Kraft  (siehe Vitta,  in Problemi, S. 234, Fn. 13; Mengozzi,  DIPI, 
S. 10); zur vorzeitigen Inkraftsetzung der Bücher I - III des codice civile siehe Kindler, 
Einführung, § 8, Rn. 7. In seiner Gesamtheit ist das Zivilgesetzbuch erst am 21. 4. 1942 
in Kraft  getreten (regio decreto 16. 3. 1942, η. 262). 

7 Dazu und zu den im Weiteren außer Kraft  getretenen Normen siehe § 5 II. 
8 Vitta,  in Problemi, S. 291; ders.,  in Foro it. 1986, V., Sp. 1 f.; s. a. Bericht der 

Expertenkommission, in RDIPP 1989, S. 947 f. (Fn.  16). Es geht jedoch zu weit, die 
Reform des Jahres 1942 nur als „ästhetischen Eingriff'  in Mancinis Kodifikation zu 
sehen (i. d. S. De Nova,,  in Prospettive, S. 292; ähnlich Boschiero,  in ZfRV 1996, 
5. 143), da sie doch erhebliche Änderungen beinhaltete (i. E. dazu § 3 I.). Zum Text der 
IPR-Bestimmungen von 1865 siehe Prospettive, S. 547 f. 

9 Würdigungen in Problemi von Ruini (S. 549, 561, 593 [„apostolo della 
codificazione"]), Sperduti  (S. 541), Badiali  (S. 603) und Ρ oc or  (S. 612). 

10 Vitta,  Relazione e progetto di legge sul diritto internazionale privato, in 
Prospettive, S. 261 - 268 (Text des Reform Vorschlages) und S. 1 - 260 (Begründung) 
mit Diskussionsbeiträgen zu Vittas Entwurf. 

11 Zum Ministerialdekret vom 13. 11. 1982 siehe Vitta,  in Foro it. 1986, V., S. 1, 
Fn. 1. 

12 Vitta , Memoriale e progetto di legge, in Problemi, S. 3 - 274 (Text des „progetto 
Vitta" S. 262 - 274); nach der Tagung des Consiglio Nazionale del Notariato vom 1. / 2. 
6. 1984 in Rom (siehe nächste Fußnote)  hat Vitta seinen Entwurf in einigen Bereichen 
überarbeitet (zum Text des „nuovo progetto" [η. F. der Artt. 1 - 25] siehe Problemi, 
S. 701 - 707 mit „postilla", S. 628 - 700). 
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2. 6. 1984 in Rom13. Die Tagung veranlasste das Justizministerium, im Jahre 
1985 eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Riccardo Monaco 
einzusetzen, der bis zu seinem Tod im Januar 1988 auch Edoardo Vitta 
angehörte14. 

Im Laufe dieser Arbeiten ergingen im Jahre 1987 zwei bedeutende Entschei-
dungen des Corte Costituzionale zum internationalen Privatrecht. In diesen 
erklärte der Verfassungsgerichtshof  die Artt. 18, 20 I disp. prel. wegen Versto-
ßes gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz für verfassungswidrig  und prägte 
damit die laufenden Reformbemühungen maßgebend15. 

Am 26. 10. 1989 konnte die Kommission einen Gesetzentwurf zur Reform 
des internationalen Privatrechts vorlegen, begleitet von einem umfassenden 
Kommissionsbericht16. Auf einer Tagung in Florenz am 23. und 24. 5. 1990 
wurde dieser Entwurf von Experten eingehend diskutiert17. 

Nach einer Überarbeitung durch das Justizministerium ist der Entwurf am 
29. 4. 1993 mit geringfügigen Änderungen18 als Gesetzesvorlage in den Senat 
eingebracht worden19. Im Senat erfuhr  der Regierungsentwurf  nur sachlich 
wenig bedeutsame Modifikationen20 und wurde am 16. 12. 1993 verabschiedet. 

13 Zu den Tagungsbeiträgen siehe Problemi, Teil II, S. 275 - 622; zu der Tagung 
s. SL den Bericht von Siehr,  in RabelsZ 1984, S. 743 - 745. 

1 4 Dekret vom 8. 3. 1985, in RDIPP 1985, S. 687 mit Auflistung der Mitglieder; zu 
den Mitgliedern s. a. die Einleitung zum Kommissionsbericht,  in RDIPP 1989, S. 947. 

15 Siehe dazu § 2 III. 
1 6 RDIPP 1989, S. 932 - 946 (Progetto di riforma del sistema italiano di diritto 

internazionale privato - Entwurf)  und S. 947 - 985 (Relazione - Kommissionsbericht) = 
RDI 1990, S. 741 - 790 = Studi Marano, S. 165 - 210. Der Entwurf wird im Folgenden 
als Kommissionsentwurf  bezeichnet. 

Zu dem Entwurf siehe die Beiträge in Studi Vitta (nächste Fußnote);  Jayme,  in IPRax 
1990, S. 196 und Winkler,  in JbltR, Bd. 4 (1991), S. 101 - 109. 

17 Zu den Tagungsbeiträgen siehe „La riforma del diritto internazionale privato e 
processuale", Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta; im Weiteren zitiert als Studi Vitta. 

1 8 Siehe Fumagalli , in RDEPP 1993, S. 494 - 503 mit Synopse der geänderten 
Artikelzählung (S. 498 f. in Fn. 14). 

1 9 Disegno di legge η. 1192 (XI. Legislatura) abgedruckt in Studi Vitta, S. 448 - 465 
(Disegno di legge - Entwurf)  und S. 401 - 447 (Relazione - Begründung); 
Originalquelle (zitiert nach Kindler,  in RabelsZ 1997, S. 227): Camera dei Deputati, 
Servizio Studi (Hrsg.), Dossier Provvedimento, Riforma del sistema italiano di diritto 
intemazionale privato(A. C. 1286), η. 118/ XII Legislatura, ottobre 1994, S. 311-341. 
Der Entwurf wird im Weiteren als Regierungsentwurf  bezeichnet. 

2 0 Insbesondere wurde die internationale Schiedsgerichtsbarkeit mit Rücksicht auf 
die zwischenzeitlich gesonderte Regelung in der Zivilprozessordnung ausgegliedert; 
Balena, , in Foro it. 1996, V., Sp. 210; Kindler,  in RabelsZ 1997, S. 230 (Fn. 9); siehe 
dazu Fn.  3 und § 5 III. 1. 


